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§ 2 SpV Begriffsbestimmungen
 SpV - Spielzeugverordnung 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.06.2022

Für diese Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. „Hersteller“: ist jede natürliche oder juristische Person, die ein Spielzeug herstellt bzw. entwickeln oder herstellen

lässt und dieses Spielzeug unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke vermarktet;

2. „Bevollmächtigter“: ist jede in der Europäischen Union ansässige natürliche oder juristische Person, die von

einem Hersteller schriftlich beauftragt wurde, in seinem Namen bestimmte Aufgaben wahrzunehmen;

3. „Importeur“: ist jede natürliche oder juristische Person, die ein Spielzeug aus einem Drittstaat in der

Europäischen Union erstmalig in Verkehr bringt;

4. „Händler“: ist jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein Spielzeug in Verkehr bringt, mit

Ausnahme des Herstellers oder des Importeurs;

5. „Zuständige Behörde“: ist der Landeshauptmann gemäß § 24 LMSVG;

6. „harmonisierte Norm“: ist eine Norm, die von einem anerkannten europäischen Normungsgremium erstellt

wurde;

7. „Konformitätsbewertung“: ist das Verfahren zur Bewertung, ob spezi sche Anforderungen an ein Spielzeug erfüllt

worden sind;

8. „Konformitätsbewertungsstelle“: ist eine Stelle, die Konformitätsbewertungstätigkeiten einschließlich

Kalibrierungen, Prüfungen, Zertifizierungen und Inspektionen durchführt;

9. „Rückruf“: ist jede Maßnahme, die auf Erwirkung der Rückgabe eines bereits beim Endverbraucher be ndlichen

Spielzeugs abzielt;

10. „Rücknahme“: ist jede Maßnahme, mit der verhindert werden soll, dass ein in der Lieferkette be ndliches

Spielzeug in Verkehr gebracht wird;

11. „CE-Kennzeichnung“: ist jene Kennzeichnung, durch die der Hersteller erklärt, dass das Produkt den geltenden

Anforderungen genügt;

12. „funktionelles Produkt“: ist ein Produkt, das auf die gleiche Art und Weise funktioniert und benutzt wird wie ein

Produkt, ein Gerät oder eine Anlage, die zum Gebrauch durch Erwachsene bestimmt sind, und bei dem es sich

um ein maßstabsgetreues Kleinmodell eines derartigen Produkts oder Gerätes bzw. einer derartigen Anlage

handeln kann;
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13. „funktionelles Spielzeug“: ist ein Spielzeug, das dieselben Funktionen erfüllt und so benutzt wird wie ein Produkt,

ein Gerät oder eine Einrichtung, die zum Gebrauch für Erwachsene bestimmt sind, und bei dem es sich um ein

maßstabsgetreues Kleinmodell eines derartigen Produkts oder Gerätes bzw. einer derartigen Einrichtung handeln

kann;

14. „Wasserspielzeug“: ist ein Spielzeug, das zur Benutzung im achen Wasser bestimmt und dazu geeignet ist, ein

Kind auf dem Wasser zu tragen oder über Wasser zu halten;

15. „bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit“: ist die repräsentative Betriebsgeschwindigkeit, die ein Spielzeug auf

Grund seiner Bauart erreichen kann;

16. „Aktivitätsspielzeug“: ist ein Spielzeug zur Verwendung im Haushalt, dessen tragende Struktur während der

Aktivität ortsfest bleibt und das für folgende Aktivitäten von Kindern bestimmt ist: Klettern, Springen, Schwingen,

Rutschen, Schaukeln, Drehen, Kriechen oder Krabbeln oder eine Kombination dieser Tätigkeiten;

17. „chemisches Spielzeug“: ist ein Spielzeug, das für den direkten Umgang mit chemischen Sto en und Gemischen

und eine altersgemäße Verwendung unter der Aufsicht von Erwachsenen bestimmt ist;

18. „Brettspiel für den Geruchssinn“: ist ein Spielzeug, dessen Zweck darin besteht, einem Kind dabei zu helfen, die

Erkennung verschiedener Gerüche oder Düfte zu erlernen;

19. „Kosmetikko er“: ist ein Spielzeug, dessen Zweck darin besteht, Kindern dabei zu helfen, Produkte wie Parfüme,

Seifen, Cremes, Shampoos, Badeschaum, Lippenglanzstifte, Lippenstifte, Make-up, Zahnpasta und Haarfestiger

herzustellen;

20. „Spiel für den Geschmackssinn“: ist ein Spielzeug, dessen Zweck darin besteht, dass Kinder unter Verwendung

von Lebensmittelzutaten wie Süßsto en, Flüssigkeiten, Pulver und Aromen Süßigkeiten oder andere Gerichte

herstellen können;

21. „Schaden“: ist eine körperliche Verletzung oder jede sonstige Gesundheitsbeeinträchtigung, auch langfristiger

Natur;

22. „Gefahr“: ist die mögliche Ursache eines Schadens;

23. „Risiko“: ist die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gefahr, die einen Schaden verursacht, und die Schwere des

Schadens;

24. „zur Verwendung durch… bestimmt“: bringt zum Ausdruck, dass Eltern oder Aufsichtspersonen auf Grund der

Funktionen, Abmessungen und Eigenschaften eines Spielzeugs vernünftigerweise davon ausgehen können, dass

es zur Verwendung durch Kinder der angegebenen Altersgruppe bestimmt ist.
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